
-Diese Planfassung entspricht dem am 29.04.2009 in Kraft getretenen Ausfertigungsexemplar- 
 

Satzung der Gemeinde Grömitz 
über den Bebauungsplan Nr. 33.3 

-Teil 2- 
 

für das Gebiet zwischen der Wicheldorfstraße im Norden, dem Ostseestrand im Süden, der Straße „Am 
Seestern“ im Westen und der Strandallee bzw. dem Carat-Hotel im Osten 

 
 
KENNZEICHNUNGEN 
 
1. Überschwemmungsgebiete (§ 9 Abs.6a, Satz 2 BauGB) 
(1) In der Planzeichnung sind die Gebiete im Einzugsbereich der Ostsee und unter 3,50 m ü.NN als 

hochwasser- und überschwemmungsgefährdet gekennzeichnet. Eine nachrichtliche Übernahme die-
ser Gebiete kann noch nicht erfolgen, da die förmliche Festsetzung gemäß Landesrecht noch nicht 
erfolgt ist. 

 
2. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 

Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgewalten erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 BauGB) 
In dem in der Planzeichnung als hochwasser- und überschwemmungsgefährdetes Gebiet der Ostsee 
(Flächen unterhalb 3,50 m ü.NN.) gekennzeichneten Flächen sind folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

(1) tragende Konstruktionen, der zu errichtenden baulichen Anlagen sind statisch so zu gestalten, dass 
diese extremen Ostsee-Hochwassern mit ihrem Wellenangriff widerstehen. 

(2) die Gebäude bzw. bauliche Anlagen sind Unterspülung zu sichern 

(3) Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf innerhalb des Sondergebietes SO-Fremden- ver-
kehr/GRZ 0,5 gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO die in der Planzeichnung festgesetzte Grundfläche 
für die Errichtung von Stellplätzen sowie Wegen und Zufahrten und von baulichen Anlagen, unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 60 % überschrit-
ten werden. 

(4) Im SO „Strandversorgung“ ist im 1.Obergeschoss je eine Wohnung für Betriebsinhaber oder Betriebs-
leiter ab 25 qm im Gebäude befindlicher Verkaufsfläche oder Gastraum zulässig. Die maximale Woh-
nungsgröße darf 120 qm nicht überschreiten.  Ausnahmsweise kann die zulässige Wohnungsgröße 
durch Balkone oder Terrassen um bis zu 10% überschritten werden. 

(5) Im SO3 „Strandversorgung“ muss die innerhalb des Gebäudes befindliche Verkaufs- oder Bewirtungs-
fläche mindestens 10 qm betragen. 

 
3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
(1) In der abweichenden Bauweise a1 sind entlang der Wicheldorfstraße Gebäudelängen bis maximal 50 

m zulässig an den übrigen Gebäudeseiten sind Gebäudelängen bis maximal 65 m zulässig. 
(2) Abweichend von der offenen Bauweise ist in der abweichenden Bauweise a2 im Sondergebiet 

„Strandversorgung“ -Teilbereich 4- eine Grenzbebauung zulässig. 
 
4. Tiefe der Abstandflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB 
(1) Innerhalb der Sondergebiete „Fremdenverkehr“ und „Hotel“ ist, abweichend von dem Bauordnungs-

recht, eine Verkürzung der Tiefe der Abstandfläche auf das Maß von 0,4 H zulässig. 
 
5. Grünfläche „ Strand“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, § 16 BauNVO) 
(1) Innerhalb der Grünfläche „Strand“ ist die Errichtung von drei Gebäuden zur Strandkorbvermietung mit 

einer jeweils maximalen Grundfläche von 12 m² zulässig. 
 
6. Gestalterische Festsetzungen für die Sondergebiete „Fremdenverkehr“ 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB, i.V.m. § 92 LBO S-H) 
(1) Es sind nur Dachformen zulässig, die als oberer Abschluss eines Gebäudes ein eigenständig erkenn-

bares Bauteil darstellen und über einen Dachüberstand verfügen. 
(2) Es ist nur weißes oder gelb/beigetoniges Verblendmauerwerk oder geputzte Fassaden mit weißem 

oder helltonigem Anstrich zulässig. Für Fassadenflächen im Dachgeschoss sind auch Holzverklei-
dungen in helltonigen Farben als Deckelschalung zulässig. Der Remissionswert bei diesen Fassa-
denoberflächen muss zwischen 70 und 90 liegen. 

(3) Weiterhin sind als Fassadenausführungen auch Zinkblech- und Kupferverkleidungen ohne weitere 
Oberflächenbehandlung zulässig. 

(4) Bei Fassadenlängen über 12 m sind die Fassaden zu gliedern. Die Gliederung muss durch Vor- und 
Rücksprünge von mind. 10 cm, Pfeiler oder Materialwechsel über die gesamte Fassadenhöhe erfol-
gen. 

 
7. Gestalterische Festsetzungen für das Sondergebiet „Strandversorgung“ 
7.1 Baukörper 
(1) Die Höhe baulicher Anlagen darf bei eingeschossigen Gebäuden von 8,00 m und bei zweigeschossi-

gen Gebäuden 10,00 m über der Oberkante der Promenade nicht überschreiten. 
(2) Nebengebäude sind nur als Anbau an das Hauptgebäude zulässig. Dabei muss mindestens eine 

Wand des Nebengebäudes vollständig an das Hauptgebäude grenzen. 
 
7.2 Dachformen 
(1) Es sind nur Dachformen zulässig, die als oberer Abschluss eines Gebäudes ein eigenständig erkenn-

bares Bauteil darstellen. 
 
7.3 Fassaden 
(1) Es ist nur weißes oder gelb/beigetoniges Verblendmauerwerk oder geputzte Fassaden mit weißem 

oder helltonigem Anstrich zulässig. Für Fassadenflächen im Dachgeschoss sind darüber hinaus auch 
Holzverkleidungen in helltonigen Farben als Deckelschalung zulässig. Der Remissionswert bei diesen 
Fassadenoberflächen muss zwischen 70 und 90 liegen. 

(2) Weiterhin sind als Fassadenausführungen auch Zinkblech- und Kupferverkleidungen ohne weitere 
Oberflächenbehandlung zulässig. 

(3) Bei Fassadenlängen über 12 m sind die Fassaden zu gliedern. Die Gliederung muss durch Vor- und 
Rücksprünge von mind. 10 cm, Pfeiler oder Materialwechsel über die gesamte Fassadenhöhe erfol-
gen. 

 
7.4 Fenster und Türen 
(1) Für die Fenster muss klares Flachglas verwendet werden. Für Haustüren kann auch strukturiertes 

Glas zur Ausfüllung von offenen Feldern in der Tür verwendet werden. 
(2) Dachflächenfenster sind nur in einer Größe von jeweils max. 0,8 m² zulässig. Sie müssen zum First 

und zur Traufe jeweils mindestens 1,0 m sowie zum Ortgang mindestens 1,5 m Abstand einhalten. 
Dachflächenfenster dürfen nur auf der promenadenabgewandten Seite der Gebäude angebracht 
werden. Je Dachfläche sind maximal 2 liegende Fensterformate zulässig. Pro Dach sind Dachflä-
chenfenster nur in einer Reihe (Ober- und Unterkante auf jeweils einer Linie) zulässig. 

 
7.5 Schaufenster 
(1) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. 
 
7.6 Zusätzliche Bauteile (Markisen, Rollladen, Vordächer, Antenne, Kollektoren, Leitungen) 
(1) Feststehende Markisen und feststehende Sonnenschutzanlagen dürfen an der promenadenseitigen 

Fassade nicht angebracht werden. 
(2) Markisen müssen auf die Architekturgliederung Bezug nehmen, sie dürfen nur über Schaufenstern 

angeordnet werden und max. 1,50 m hervortreten. Sie müssen eine lichte Höhe von 2,00 m zur jewei-
ligen Geländeoberfläche einhalten. 

(3) Es sind keine grellen und keine glänzenden Materialien zu verwenden. Es dürfen nur helltonige Far-
ben (Remissionswert zwischen 70 und 90). 

(4) Rundfunk- und Fernsehantennenanlagen sind im oberen Drittel der Dachflächen zu montieren. Sie 
müssen im Farbton der Dachfarbe entsprechen. Auf jedem Gebäude ist maximal eine Antennenanla-
ge zulässig. 

(5) Leitungen und Rohre aller Art sind unterirdisch bzw. unter Putz zu verlegen. 
(6) die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (Brennstoffe, Chemikalien, Fäkalien etc.) ist unzuläs-

sig 
(7) Hausanschlüsse und Haustechnikanlagen sind über 3,50 m ü.NN anzuordnen oder durch besondere 

Sicherungsmaßnahmen zu schützen 
(8) gesonderte Einrichtungen gegen den Rückstau in Ver- und Entsorgungsanlagen vorzuhalten. 

7.7 Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen 
(1) Garagen, Stellplätze, Carports, Abstellanlagen und sonstige Nebenanlagen sind nur auf den prome-

nadenabgewandten Gebäudeseiten ebenerdig zulässig. Sie sind nicht innerhalb der seitlichen Ab-
standsflächen zulässig. 

(2) Die Fassadenausführung der Garagen, Carports und sonstigen Nebenanlagen muss mit dem Haupt-
gebäude identisch sein. Darüber hinaus sind auch Holzdeckelschalungen und Blechverkleidungen in 
weißen/helltonigen (Remissionswert zwischen 70 und 90) Farben zulässig. 

 
7.8 Anbauten 
(1) Anbauten, die an der Promenade liegen, dürfen nicht über die Bauflucht hinausreichen. 
(2) Farbe und Material von Anbauten müssen identisch mit dem Hauptgebäude sein. 
(3) First und Traufe des Anbaus dürfen nicht höher sein als beim Hauptgebäude. 
(4) Alternativ dürfen Anbauten verglast oder mit Deckelschalung versehen sein, wenn ihre Länge nicht 

mehr als ein Drittel der Hauptgebäudelänge beträgt. 
 
7.9 Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) und Warenautomaten und Hinweisschilder 
(1) Die nach der Schleswig-Holsteinischen Landesbauordnung § 69 Abs. 1 Nr. 43, Nr. 44 und Nr. 45), 

ansonsten genehmigungsfreien Werbeanlagen werden einer Genehmigungspflicht unterworfen. So-
wohl zeitlich begrenzte Werbung anlässlich Aus- und Schlussverkäufen sowie Theater-, Sport-, kirch-
lichen und politischen Veranstaltungen, wie auch sämtliche Werbeanlagen und Hinweisschilder zu 
Sehenswürdigkeiten, gastronomischen und sonstigen Betrieben unterliegen somit der Genehmi-
gungspflicht. 

(2) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung wie nachstehend zulässig: 
1. Pro Gewerbebetrieb eine Hauptwerbetafel in einer Größe bis max. 2 m² flach auf der Fassade an-

gebracht. 
2. bei gastronomischen Betrieben zusätzlich eine bewegliche Angebotstafel ohne Fremdwerbung in 

heller Grundfarbe bis max. 1 m² oder alternativ zu Ziff. 2 
3. ein Werbepylon, bestehend aus einem Mast von max. 4 m Höhe und einem Schild von max. 1 m². 

(3) Die Werbetafel darf neben einer Grundfarbe (Remissionswert zwischen 70 und 90) noch eine weitere 
Farbe verwenden. 

(4) Bewegliche (laufende) Werbeanlagen, Lichtwerbung, Neonröhren und Leuchtfarben sind nicht zuge-
lassen. 

(5) Senkrecht lesbare Werbeanlagen sind nicht zulässig. 
 
7.10 Einfriedigungen 
(1) Einfriedigungen sind nur als heimische Laubholzhecken, Drahtzäune mit dazu gepflanzter heimischer 

Laubholzhecke, Holzlattenzäune oder Holzpfosten mit Seilen zulässig. Die maximale Höhe der Ein-
friedungen darf  0,90 m nicht überschreiten. 

(2) Zum Zwecke des Windschutzes sind auch Glaswände bis zu einer Höhe von 1,80 m aus klarem 
Fensterglas zulässig. 

(3) Auf der promenadenabgewandten Gebäudeseite sind auch Sichtschutzzäune aus massivem Holz 
oder profilierten Blechen in weißen/helltonigen (Remissionswert zwischen 70 und 90) Farben zuläs-
sig. Holzflechtzäune sind ausgeschlossen. 

 
7.11 Sonstige Grundstücksfreiflächen 
(1) Die sonstigen Grundstücksfreiflächen dürfen nicht als Lagerplatz oder Arbeitsfläche genutzt werden. 

Aufschüttungen sind nicht zulässig. Es ist ausschließlich eine gärtnerische Nutzung vorgeschrieben. 
(2) Zur Oberflächenbefestigung dürfen ausschließlich Pflasterklinker, Natursteine, Betonsteine, Holz oder 

Rasengittersteine bis zu einer Größe von 40 x 40 cm verwendet werden. 
 
7.12 Abfall- und Wertstoffbehälter sowie sonstige Behälter 
(1) Oberirdische Abfall- und Wertstoffbehälter sowie Gas- und Ölbehälter sind in einer geschlossenen 

Umkleidung unterzubringen, die mit einer Wand- und Dachbegrünung versehen ist. 

 
(3) ggf. bei geplanter Unterkellerung dieser Gebäude (bauliche Anlagen) bzw. im Falle von unter dem 

maßgebenden o.a. Sturmflutwasserstand liegenden, überflutungsgefährdeten Wirtschafts- und Zulie-
ferebenen u.ä. ist sicherzustellen, dass ein Auftreiben der Gebäude im Hochwasserfalle verhindert 
wird (ggf. durch eine gezielte Ermöglichung der Flutung dieser Kellerräume im Fall extremer Hoch-
wasserereignisse). 

(4) geeignete Vorkehrungen für Abwehrmaßnahmen bei Tiefgaragen, Kellern, Lichtschächten, Lüftungs-
anlagen und anderen tiefer liegenden Bereichen zu treffen. 

(5) bei Gebäuden in exponierter Lage (Gebäude und andere bauliche Anlagen entlang der Promenade) 
sind im Rahmen des Standsicherheitsnachweises auch Kräfte aus Wellengang und Eisschub zu be-
rücksichtigen. 

(6) die Nutzung von zu errichtenden oder vorhandenen baulichen Anlagen im Sondergebiet SO4 „Strand-
versorgung“  zum Zwecke des dauernden Aufenthalts (Wohnnutzung) von Menschen kann grundsätz-
lich nicht zugelassen werden. 

(7) Räume, die für den dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind und deren Fluchtwege, 
Fluchträume oder Sammelplätze, müssen auf einer Höhe von mindestens 3,50 m ü.NN angeordnet 
werden. 

(8) die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (Brennstoffe, Chemikalien, Fäkalien etc.) ist unzuläs-
sig. 

(9) Hausanschlüsse und Haustechnikanlagen sind über 3,50 m ü.NN anzuordnen oder durch besondere 
Sicherungsmaßnahmen zu schützen. 

(10) gesonderte Einrichtungen gegen den Rückstau in Ver- und Entsorgungsanlagen vorzuhalten. 

 
8. Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion (§ 22 BauGB) 
(1) Zur Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion unterliegt die Be-

gründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 Wohnungseigentumsgesetz) 
innerhalb der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33.3-Teil 2- der Gemeinde Grömitz gele-
genen Sondergebiete der Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde des Kreises Ostholstein im 
Einvernehmen mit der Gemeinde Grömitz. 

 
 
NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 
1. Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) i.d.F. vom 23.05.2007 
(1) Planungsgrenze ist die Mittelwasserlinie. Für die Errichtung baulicher Anlagen jeglicher Art wie z.B. 

Stege, Brücken, Buhnen, Bojenliegeplätze usw., die sich über die Mittelwasserlinie hinaus in den Be-
reich der Bundeswasserstraßen erstrecken, ist eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung 
nach § 31 WaStrG i.d.F. vom 23.05.2007 (BGBl. I S. 962), zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung 
vom 29.06.2007 (BGBl. I S. 1241) erforderlich. 

(2) Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. (4) des vorgenannten gesetz-
tes weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszei-
chen Anlass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffsführer 
durch Blendwirkung, Spiegelungen oder anders irreführen oder behindern. 

(3) Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig. 
(4) Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit Natriumdampf-

Niederdrucklampen direkt beleuchtete Flächen sichtbar sein. 
 
2. Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) i.d.F. vom 06.03.2007 
(1) § 26 „Schutzstreifen an Gewässern“ 
 Der gesamte Geltungsbereich befindet sich im Gewässerschutzstreifen gemäß § 26 Landesnatur-

schutzgesetz (LNatSchG). Demnach dürfen bauliche Anlagen in einem Abstand von bis zu 100 m von 
der Küstenlinie nicht errichtet werden. Ausnahmen können zugelassen werden. 

 
3. Landeswassergesetz (LWG) i.d.F. vom 06.01.2004, mehrfach geändert am 13.12.2007 
(1) Nutzungsverbote (§ 78 LWG) 
 Auf dem Meeresstrand und auf dem Meeresboden in einem Bereich von weniger als 6m Wassertiefe 

unter Seekarten-Null und von 200m Entfernung von der Küstenlinie gilt Absatz 1 Nr. 1, 2 und 6 ent-
sprechend. Ausnahmen können zugelassen werden. 

(2) Bauverbote (§ 80 LWG) 
Bauliche Anlagen dürfen im Deichvorland nicht errichtet oder wesentlich geändert werden. Ausnah-
men können zugelassen werden. 

Teil B – Text 
 
Es gilt die Baunutzungsverordnung i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466). 
 
FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) 
1.1 Sondergebiete „Fremdenverkehr“ 
(1) Das Sondergebiet dient vorrangig der Unterbringung von Einrichtungen des Fremdenverkehrs. 
 Zulässig sind: 
- Hotels und Pensionen 
- Club- und Tagungsräume 
- Schank- und Speisenwirtschaften 
- Sport- und Freizeiteinrichtungen 
- Anlagen für gesundheitliche Zwecke 
- Wellnessbereich 
- Läden mit max. 200 m² Verkaufsfläche je Laden, die im sachlichen Zusammenhang mit der 
 Hotel- und Wellnessnutzung stehen und dem Tourismus dienen 
(2) Außerdem sind zulässig: 
- bis zu 30% der zulässigen Geschossfläche als Dauerwohnungen oder Ferienwohnungen. 
 
1.2 Sondergebiet „Strandversorgung“ 
(1) Das Sondergebiet Strandversorgung dient der Unterbringung von Gebäuden und Einrichtungen mit 

Verkaufsflächen für die Strandversorgung sowie Schank- und Speisenwirtschaften. 
 Zulässig als Gebäude und sonstige bauliche Anlagen sind: 
- Schank- und Speisenwirtschaften 
- sonstige, dem Tourismus dienenden Verkaufseinrichtungen mit max. 250 m² Verkaufsfläche je Laden 

und einer Sortimentsbegrenzung auf folgende Sortimente: 
 Bücher/Zeitschriften, Bekleidung/Lederwaren/Schuhe, Foto/Optik, Uhren/Schmuck, Spielwaren/ 

Sportartikel, Lebensmittel/Getränke, Drogerie/Kosmetik, Blumen 
- Sanitäreinrichtungen 
(2) Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
- Wohnungen im 1. Obergeschoss für Betriebsinhaber und Betriebsleiter 
(3) Unzulässig sind 
- Kioske ohne eigenen Gastraum 
- Stellplätze 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
(1) Die Angaben über die maximale Gebäudehöhe beziehen sich, mit Ausnahme der Höhenfestsetzun-

gen für das SO Strandversorgung, auf die Oberkante der Straßenmitte in Mitte der straßenseitigen 
Fassade. Für die Baukörper innerhalb des SO Strandversorgung sind die zulässigen Höhen sowie 
deren Bezugspunkt unter Ziffer 7.1. (1) als Gestalterische Festsetzung geregelt. 

(2) Innerhalb der in der Planzeichnung festsetzten Sondergebiete „SO-Fremdenverkehr“ ist gemäß § 16 
Abs. 6 BauNVO ausnahmsweise eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche für die Errich-
tung von gewerblich genutzten Terrassen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 zulässig. 

 
(16) Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird 
hiermit ausgefertigt und ist bekannt zumachen. 
 
 
23743 Grömitz, den 21.April 2009 LS Scholz 

Der Bürgermeister 
 
 
(17) Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei der der Plan 
mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Inte-
ressierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 28.04.2009 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung  einschließlich der sich ergebenen Rechtsfolgen (§ 
215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüchen geltend zu machen und das 
Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 
GO wurde ebenfalls hingewiesen. 
Die Satzung ist mithin am 29.04.2009 in Kraft getreten. 
 
 
23743 Grömitz, den 11. Mai 2009 LS Scholz 

Der Bürgermeister 

Verfahrensvermerke 
 
 
(1) Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und 
Umwelt vom 14.08.2007. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck 
in den Lübecker Nachrichten -Ostholsteiner Nachrichten Nord- am 12.09.2007 erfolgt. 
 
 
(2) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 Satz 1 BauGB wurde vom 07.04.2008 
bis zum 18.04.2008 durchgeführt. 
 
 
(3) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, 
wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am 25.03.2008 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufge-
fordert. 
 
 
(4) Der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt hat am 22.05.2008 den Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 33.3 -Teil 2- mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
 
 
(5) Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33.3 -Teil 2-, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 21.07.2008 bis zum 22.08.2008 während 
der üblichen Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Grömitz nach § 3 Absatz 2 BauGB öffentlich ausge-
legen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist 
von jedermann schriftl ich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können, am 11.07.2008 durch 
Abdruck in den Lübecker Nachrichten -Ostholsteiner Nachrichten Nord- bekannt gemacht. 
 
 
(6) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, 
wurden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB am 14.07.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
23743 Grömitz, den 21. April  2009 LS Scholz 

Der Bürgermeister 
 
 
(7) Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange am 16.09.2008 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 
 
 
(8) Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 33.3 -Teil 2-, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) am 16.09.2008 als Satzung beschlossen sowie die Begründung durch Be-
schluss gebil ligt. 
 
 
23743 Grömitz, den 21. April  2009 LS Scholz 

Der Bürgermeister 
 
 
 
(9) Die Gemeindevertretung hat den Satzungsbeschluss am 11.12.2008 aufgehoben. 
 
 
23743 Grömitz, den 21. April  2009 LS Scholz 

Der Bürgermeister 
 
 
(10) Der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt hat am 11.11.2008 erneut den Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 33.3 -Teil 2- mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
 
 
(11) Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33.3 -Teil 2-, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit vom 05.01.2009 bis zum 19.01.2009 während 
der üblichen Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Grömitz nach § 4a Abs. 3 BauGB erneut und ver-
kürzt öffentlich ausgelegen. Die erneute öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen 
während der Auslegungsfrist von jedermann schriftl ich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden kön-
nen, am 23.12.2008 durch Abdruck in den Lübecker Nachrichten -Ostholsteiner Nachrichten Nord- bekannt 
gemacht. 
 
 
(12) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, 
wurden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB am 17.12.2008 von der erneuten verkürzten Auslegung unterrich-
tet und gemäß § 4 Absatz 2 BauGB/ § 4a Abs. 3 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
worden. 
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(13) Der katastermäßige Bestand am 26.03.2009 sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städ-
tebaulichen Planungen werden als richtig bescheinigt. 
 
 
23611 Bad Schwartau, den 16.04.2009    LS    Dipl.-Ing. Helten 

Verm. Holst und Helten 
öffentlich best. Verm.- Ing. 

 
 
(14) Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange am 07.04.2009 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 
 
 
(15) Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 33.3 -Teil 2-, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) am 07.04.2009 als Satzung beschlossen sowie die Begründung durch Be-
schluss gebil ligt. 
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Der Bürgermeister 
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Präambel 
 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S.2414) (zuletzt geändert durch Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Stätte vom 21.12.2006, BGBl. I S.33165) sowie nach § 92 der Landesbauordnung 
des Landes Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung vom 10.08.2001 (GVOBL. Schl.-H. S. 47) wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Grömitz vom 07.04.2009 folgende 
Satzung über den Bebauungsplan Nr. 33.3 -Teil 2- für das Gebiet zwischen der Wicheldorfstraße im 
Norden, dem Ostseestrand im Süden, der Straße „Am Seestern“ im Westen und der Strandallee bzw. dem 
Carat-Hotel im Osten, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) i.M. 1:1.000 und dem Text (Teil B), 
erlassen: 
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